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Vorwort des Herausgebers

Prävention beim Einsatz von Maschinen bei der Ar-

beit mit dem Ziel, Unfall und Erkrankungsrisiken für

den Benutzer zu vermeiden, ist effizient realisierbar,

wenn zum einen entsprechend der Verwendung

sichere und gesundheitsgerechte Maschinen herge-

stellt werden und zum anderen Sicherheit und

Gesundheitsschutz integraler Bestandteil der be-

trieblichen Bereitstellungs und Arbeitsgestaltungs-

prozesse für die Maschinenbenutzung sind. In bei-

den Fällen kommt den Schnittstellen zwischen der

Gestaltung der Maschine und der Arbeitsgestaltung

zur Maschinenbenutzung und damit dem Zusam-

menwirken von Hersteller bzw. Händler und Betrei-

ber besondere Bedeutung zu.

Kleine und mittlere Unternehmen, die Maschinen

herstellen bzw. einsetzen, sind im erweiterten Europa

nicht nur einem verschärften Wettbewerb ausge-

setzt, sie verfügen i.d.R. auch nicht über die erforder-

lichen personellen und fachlichen Ressourcen, um

die komplexen rechtlichen Pflichten und Anforde-

rungen überschauen, interpretieren und umsetzen

zu können. Zudem fallen Fehler bei Herstellung und

Bau bzw. Auswahl und Arbeitsgestaltung aufgrund

eng begrenzter Investitionsspielräume kleiner und

mittlerer Unternehmen besonders ins Gewicht und

lassen Korrekturen und Nachbesserungen oft nicht

mehr zu, sicherlich nicht ohne materiellen Mehrauf-

wand.

Die vorliegende Quartbroschüre will insbesondere

betriebliche Entscheidungsträger und Arbeitsschutz-

experten kleiner und mittlerer Unternehmen, die

Maschinen beschaffen, bereitstellen und betreiben,

aber auch Hersteller über die rechtlichen Pflichten

und Anforderungen sowie wichtige Zusammen-

hänge informieren. Sie versteht sich als eine Hand-

lungshilfe für die kompetente Zusammenarbeit zwi-

schen Hersteller und Betreiber zu beiderseitigem

Nutzen. Methodische Hinweise für die betrieblichen

Abläufe und die Arbeitsgestaltung sollen die Unter-

nehmen dabei unterstützen, die rechtlichen Pflich-

ten und Anforderungen zielgerichtet und effektiv zu

ermitteln und zu erfüllen bzw. umzusetzen, um auf

diese Weise sichere und gesundheitsgerechte Ma-

schinen bzw. Arbeitsbedingungen für ihre Benut-

zung sicherzustellen bzw. zu erreichen. Auch für die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der staatlichen

Ämter für Arbeitsschutz, die Aufsichtspersonen der

Berufsgenossenschaften sowie die Betriebsberater

anderer Organisationen, z.B. des Handwerks, stellt

diese Broschüre nützliche Hinweise im Hinblick auf

die Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung.
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Rechtsquellen Für die Herstellung von Maschinen

gelten andere Rechtsquellen als für ihre Bereitstel-

lung. Abbildung 1 stellt die zentralen Rechtsquellen

gegenüber.

2 Rechtliche Pflichten des Herstellers
und des Betreibers

Abb. 1

Gegenüberstellung der

Rechtsquellen für Herstel-

lung und Bereitstellung

von Maschinen

Herstellung

Maschinenrichtlinie (MRL) 2;
weitere Richtlinien nach § 95 EWG-Vertrag

Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)
mit Verordnungen, vor allem 9. Verordnung
(9. GPSGV)

Hersteller, Importeure, Händler

Entwicklung und Bau technischer Arbeitsmittel
(§ 4 GPSG) bzw. von Maschinen (MRL Anhang I) 4

Sichere und gesundheitsgerechte Beschaffenheit
beim Inverkehrbringen (§ 4 GPSG)

Bereitstellung

Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz (RRL) mit Einzel-
richtlinien nach § 137 EWG-Vertrag, vor allem
Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie (AMBR)

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Arbeitgeber 3

Auswahl von Arbeitsmitteln und Gestaltung der
Arbeitsbedingungen zur Nutzung im Betrieb
(§§ 4, 5 ArbSchG; § 4 BetrSichV)

Sicheres und gesundheitsgerechtes Betreiben

Rechtsquellen auf
europäischer Ebene

Umsetzung in
nationales Recht

Adressaten

Gegenstand

Ziel

2 In Abbildung 1 sind jeweils die Kurzbezeichnungen und Abkürzungen für die Rechtsquellen angegeben, wie sie im Fol-
genden verwendet werden. Die genauen Bezeichnungen für die Rechtsquellen finden sich in Kapitel 6.

3 Adressaten des ArbSchG sind auch die Beschäftigten, deren Pflichten (Beachtung der Weisungen und Unterweisun-
gen des Arbeitgebers, Melden festgestellter Gefahren, Unterstützung von Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebs-
arzt, bestimmungsgemäße Verwendung persönlicher Schutzausrüstungen) in dieser Broschüre aber ausgeklammert
bleiben.

4 Anhang I der MRL ist über die 9. Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz in nationales Recht über-
nommen worden.
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Zu beachten sind zudem ggf.

– die 1. Verordnung zum Geräte- und Produktsicher-

heitsgesetz bei allen Maschinen, die nach dieser

Verordnung elektrische Bauteile enthalten,

– das Gesetz über die elektromagnetische Verträg-

lichkeit von Geräten (EMVG) bei allen Maschinen,

die elektromagnetische Störungen verursachen

können,

– die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) der jewei-

ligen Berufsgenossenschaften für alle Mitglieds-

unternehmen, 5 insbesondere im Hinblick auf

regelmäßige Prüfungen und Betriebsvorschriften,

die über die Anforderungen nach Arbeitsschutzge-

setz (ArbSchG) oder Betriebssicherheitsverord-

nung (BetrSichV) hinausgehen bzw. diese präzi-

sieren,

– die erlassenen Regeln zur Betriebssicherheit,

– weitere spezielle Rechtsquellen z.B. zum Umwelt-

schutz.

Grundsätzliche Zielsetzung der Vorschriften Ge-

meinsames Ziel beider in Abbildung 1 genannten

Rechtskreise ist es, die unmittelbaren Benutzer von

Maschinen, also die Beschäftigten vor Risiken für

Leben und Gesundheit möglichst umfassend und

wirksam zu schützen. Beide Verantwortungsträger

haben hierzu entsprechende Beiträge zu liefern:

– Hersteller sind verpflichtet, nur sichere und ge-

sundheitsgerechte Maschinen auf den Markt zu

bringen.

– Betreiber sind verpflichtet, für die Benutzung ge-

eignete Maschinen auszuwählen und so in den

Betrieb zu integrieren, dass eine sichere und ge-

sundheitsgerechte Benutzung gewährleistet ist.

Was ist eine Maschine? Eine umfassende Defini-

tion des Begriffs ›Maschine‹ findet sich in der 9. Ver-

ordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.

Danach ist eine Maschine »eine Gesamtheit von

miteinander verbundenen Teilen oder Vorrichtungen,

von denen mindestens eines beweglich ist, sowie

von Betätigungsgeräten, Steuer- oder Energiekrei-

sen, die für eine bestimmte Anwendung, wie die

Verarbeitung, die Behandlung, die Fortbewegung

und die Aufbereitung eines Werkstoffs, zusammen-

gefügt sind.« * Auch kombinierte Maschinen und

Anbaugeräte gehören dazu. 6

Je nach Gesetz bzw. Verordnung ist der Geltungs-

bereich unterschiedlich. So schließt das Geräte- und

Produktsicherheitsgesetz alle technische Arbeitsmit-

tel und Verbraucherprodukte ein. Die Betriebssicher-

heitsverordnung richtet sich an den Betreiber aller

Arbeitsmittel einschließlich überwachungsbedürfti-

ger Anlagen. Diese Broschüre bezieht sich im Kern

auf Maschinen, die bei der Arbeit benutzt werden.

Die in dieser Broschüre beschriebenen Pflichten und

Anforderungen sowie Vorgehensweisen haben aber

grundsätzlichen Charakter und können weitgehend

auch auf andere technische Arbeitsmittel wie z.B.

Haushaltsgeräte übertragen werden.

*9. GPSGV § 1

5 Für technische Arbeitsmittel, die in den so genannten ›harmonisierten Bereich‹, d. h. den Geltungsbereich der Verord-
nungen zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz fallen, gelten die Beschaffenheitsanforderungen der Unfallverhü-
tungsvorschriften an die Maschine nicht, wohl aber alle Anforderungen an Auswahl, Bereitstellung, Benutzung und
Prüfung im Betrieb, vor allem, wenn diese über die staatlichen Anforderungen hinausgehen.

6 Ausgenommen vom Geltungsbereich der 9. GPSGV sind aber bestimmte Maschinen, für die meist besondere Anfor-
derungen in anderen Rechtsquellen bestehen. Siehe hierzu 9. GPSGV §1 (5-7).
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Um die in Kapitel 2 beschriebenen Pflichten und An-

forderungen erfüllen zu können, sind Hersteller wie

Betreiber über formale Regelungen (wie die Bereit-

stellung einer Betriebsanleitung für den Betreiber

durch den Hersteller) hinaus auf Kooperation und

wechselseitigen Informations- und Erfahrungsaus-

tausch angewiesen. Insbesondere für kleinere Be-

triebe mit begrenztem Know-how und geringen Per-

sonalkapazitäten ist es von großer Bedeutung, von

den Erkenntnissen und Erfahrungen des Anderen zu

profitieren, um Entwicklung und Bau einer sicheren

und gesundheitsgerechten Maschine bzw. die Aus-

wahl und Bereitstellung zur sicheren und gesund-

heitsgerechten Benutzung realisieren und damit die

rechtlichen Pflichten erfüllen zu können.

Besondere Bedeutung kommt hier den zahlrei-

chen Schnittstellen zwischen den betrieblichen Ab-

läufen der Herstellung und denen der Auswahl und

Bereitstellung von Maschinen zu. Abbildung 2 stellt

diese beiden betrieblichen Abläufe gegenüber.

Ablaufschnittstellen Hersteller und Betreiber kön-

nen u.a. folgende Schnittstellen nutzen:

– Marktsondierung des Herstellers (auch bei bis-

herigen und potenziellen Betreibern)

– Werbung des Herstellers und Beratung des Betrei-

bers durch den Hersteller

– Verhandlungen des Leistungsumfangs und Ver-

tragsgestaltung

– Lieferung, Montage, Übergabe bzw. Übernahme

– Information, Unterweisung, Schulung der Benutzer

– Bereitstellung von Betriebsmaterialien (Werkzeug,

Betriebsstoffe) durch den Hersteller

– Rückruf bzw. Rückgabe oder Nachbesserung bei

Produktfehlern

– Beratung zur Problemlösung im Betrieb

– Wartung, Prüfung und Instandsetzung

– Aufarbeitung, Ergänzung, Leistungserweiterung,

Modernisierung

– Rücknahme, Ersatzbereitstellung, Entsorgung

Der Hersteller profitiert bei der Nutzung dieser

Schnittstellen zum Betreiber von den Erfahrungen,

die dieser beim Gebrauch der Maschine (bzw. mit

ihren Vorläufermodellen) in der Praxis gewinnt. Er

bekommt Rückmeldung über Leistungs-, Qualitäts-

merkmale oder Bedienungskomfort der Maschine,

aber auch über gefährliche Situationen und Belas-

tungen beim Umgang mit der Maschine, insbeson-

dere bei speziellen Tätigkeiten wie Wartung oder

Störungsbeseitigung. Er erhält Hinweise auf Wün-

sche des Kunden.

3 Schnittstellen zwischen Hersteller und Betreiber
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Produktentwicklung
– Planen
– Konzipieren
– Entwerfen
– Ausarbeiten

Arbeitsplanung und
-vorbereitung

Fertigung

Vertrieb

Lieferung
Montage
Probelauf

Einweisung
Abnahme

Problemlösung

Instandhaltung

Rücknahme
Entsorgung

Problemanalyse, Bedarfsermittlung, Anforderungsbeschreibung

Marktsondierung,
Ausschreibung,

Anfrage
(Beratung durch Experten,

Hersteller, Händler)

Abschätzung des
Gestaltungsbedarfs

Analyse und Bewertung
der Angebote, Hersteller,

Vorauswahl

Arbeitsgestaltung
Vertragsverhandlungen,

Abschluss,
Bestellung

Umsetzung der Gestaltung
(Einführungsprozess)

Lieferung, Montage,
Probelauf,

Einweisung,
Abnahme

Wirkungskontrolle

Optimierung, Weiterentwicklung, Nutzung, Instandhaltung

Außerbetriebnahme

Hersteller Betreiber

Abb. 2

Betriebliche Abläufe beim

Hersteller und Betreiber
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Diese Erkenntnisse kann der Hersteller u. a. zum

Erkennen von Trends, neuen Anwendungs- und In-

novationsfeldern oder zur Weiterentwicklung der

Maschine nutzen. Aus den gefährlichen Situationen

und Belastungen kann der Hersteller Rückschlüsse

auf erforderliche sicherheitstechnisch-konstruktive

Optimierungen bzw. – falls dies nicht ausreicht –

entsprechende Anpassung der Betriebsanleitung

ziehen.

Der Betreiber profitiert vom Spezial-Know-how und

von den Erfahrungen des Herstellers, die dieser bei

Entwicklung, Bau, Versuchsbetrieb oder Kontakten

zu anderen Betreibern gewonnen hat. Er bekommt

Hinweise auf verbleibende Restrisiken, wie diese

durch geeignetes Einfügen der Maschine in den

Betrieb zum sicheren und gesundheitsgerechten Ge-

brauch vermieden werden können oder welche spe-

ziellen rechtlichen Anforderungen beim Gebrauch

der Maschine zu beachten sind. Der Hersteller kann

bei Problemlösungen unterstützen.

Diese Erkenntnisse kann der Betreiber bei der

Auswahl und Bereitstellung der Maschinen in sei-

nem Betrieb gezielt umsetzen. Zudem kann er seine

Wünsche und Anforderungen gegenüber dem Her-

steller geltend machen und damit auf die sichere

und gesundheitsgerechte Gestaltung und die Leis-

tungsmerkmale der Maschine einwirken. Neben

dem langfristigen Optimierungsprozess der Ma-

schine bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz

erreicht der Betreiber die möglichst sichere und ge-

sundheitsgerechte Benutzung der Maschine und

damit den weitgehenden Schutz von Leben und Ge-

sundheit der Beschäftigten.

Kooperation Bei einigen Schnittstellen zwischen

Hersteller und Betreiber kann eine intensive Koope-

ration und ein vertiefender Informationsaustausch

etabliert werden. Dies gilt insbesondere, wenn der

Hersteller kundenspezifische Maschinen entwickelt,

die Maschinenbenutzer schult und weiterbildet oder

wenn er über Wartungsverträge die von ihm geliefer-

ten Maschinen des Betreibers betreut.

Gestaltungsschnittstellen Ziel der Interaktion zwi-

schen Hersteller und Betreiber ist die Abstimmung

über die Gestaltungsschnittstellen zwischen der Ma-

schine und den technischen, aber auch organisatori-

schen und qualifikatorischen Bedingungen des Ein-

satzes der Maschine beim Betreiber. Wesentliche

Gestaltungsschnittstellen sind:

– Energieversorgung (Strom, Gas, Öl, Wasser,

Druckluft usw., Anschlusssysteme)

– Betriebsstoffversorgung (Wasser, Öl, Kühlmittel,

Druckluft, Gas usw., Anschlusssysteme)

– Werkzeugschnittstellen (Werkzeuge für die Benut-

zung der Maschine, Spezialwerkzeug für die War-

tung und Instandhaltung)

– Materialzuführung und -abführung (z.B. Rohblech,

Stangenmaterial, Schüttgüter, Bündel)

– Transportschnittstellen (z. B. automatische Zufüh-

rungseinheiten, Roboter, Fließbänder, Behälter)

– EDV-Schnittstellen für die Steuerung und Überwa-

chung

– Mensch-Maschine-Schnittstelle (Bedienelemente,

Sicherheitsbauteile usw.)

– Einbettung in die betrieblich-organisatorischen

Abläufe (z.B. Schichten, mannloser Betrieb, Über-

wachung)

– Emissionen der Maschine bzw. Immission für die



Benutzer sowie die Umgebung einschließlich

Anforderungen an die Maschine aus dem Rechts-

kreis des Immissionsschutzes (Lärm, Vibration,

Gefahrstoffe, Strahlung, Klimafaktoren, Schmutz,

Schwebstoffe usw.)

Abstimmung der Gestaltungsschnittstellen Neben

anderen Zielen wie Leistungsfähigkeit und Qualität

geht es bei der Gestaltung dieser Schnittstellen

darum, die Maschine bzw. die Arbeitsbedingungen

so an den Menschen anzupassen, dass dieser sicher

und gesundheitsgerecht damit arbeiten kann (siehe

die gemeinsame Pflicht von Hersteller und Betreiber

zur Orientierung am Menschen in Kapitel 2).

Die Orientierung am Menschen erfordert es, dass

bei der Schnittstellengestaltung die Anforderungen

an die Maschine bzw. die Arbeitsbedingungen unter

zwei Blickwinkeln (in dieser Reihenfolge) zu ermit-

teln sind (siehe Abbildung 3):

1. Anforderungen an die Maschine Ausgehend von

den verschiedenen potenziellen Gestaltungs-

schnittstellen zur Maschine im Betrieb ist zu er-

mitteln, welche Anforderungen an die Maschine

zu stellen sind, um diese sicher und gesundheits-

gerecht benutzen zu können.

2. Anforderungen an die Benutzung der Maschine

Hat der Hersteller eine Maschine entsprechend

diesen Anforderungen entwickelt bzw. der Betrei-

ber eine entsprechende Vorauswahl getroffen, ist

abzuleiten, welche Anforderungen an die Arbeits-

gestaltung im Betrieb für verschiedene Gestaltungs-

schnittstellen zu stellen sind, um die sichere und

gesundheitsgerechte Benutzung sicherzustellen.

Sowohl der Hersteller bei der technischen Gestal-

tung als auch der Betreiber bei Auswahl und Bereit-

stellung der Maschine sowie beide bei der gemein-

samen Abstimmung sollten sich an dieser Schritt-

folge orientieren.

Empfehlungen zum Vorgehen Um die in Kapitel 2

und 3 dargestellten rechtlichen Pflichten erfüllen und

die Potenziale (siehe Kapitel 1) möglichst effizient

nutzen zu können, sollten Hersteller und Betreiber

diese Aspekte in ihre Handlungsabläufe einbeziehen

und verankern.

In Kapitel 4 sind für den Hersteller Empfehlungen

und Hinweise zu finden, wie bei der Herstellung

vorgegangen werden kann.

In Kapitel 5 ist ein Handlungsablauf für den Be-

treiber zur Auswahl und Bereitstellung von Maschi-

nen dargestellt, in den die rechtlichen Pflichten inte-

griert sind.
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1. Anforderungen an die Maschine

Abb. 3

Ermittlung von Anforderun-

gen an Gestaltungsschnitt-

stellen

Arbeitsaufgabe

Mensch-Maschine-
Schnittstelle (Ergonomie)

Personal, Qualifikation

Arbeitsorganisation

Produktergebnis

Einsatz von Arbeits- und-
Hilfsstoffen

Arbeitsumgebung,
Arbeitsstätte, Materialfluss,
Transport, Instandhaltung

Arbeitsplatz

2. Anforderungen an die Arbeitsgestaltung

Arbeitsaufgabe

Mensch-Maschine-
Schnittstelle

Personal, Qualifizierung,
Schulungskonzept

Arbeitsorganisation

Arbeitsmaterial

Einsatz von Arbeits- und-
Hilfsstoffen

Arbeitsumgebung,
Arbeitsstätte, Materialfluss,
Transport, Instandhaltung

Arbeitsplatz

Maschine

Maschine
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Wer eine Maschine neu- oder weiterentwickelt, wesent-

lich verändert oder aufarbeitet, Teile zu einer Maschine

zusammenstellt oder Maschinen miteinander verkettet,

führt einige oder alle Phasen des nebenstehenden Pro-

jektablaufs durch, egal ob dieser im Unternehmen for-

mal-schriftlich geregelt oder informell als bewährte Pra-

xis festgelegt ist.

Es geht nun darum, die in Kapitel 2 dargestellten

Pflichten möglichst effektiv in diesen Handlungsablauf

zu integrieren und dabei so weit möglich die Schnitt-

stellen zu den Betreibern (siehe Kapitel 3) zu nutzen.

Wegen der Komplexität des Projektablaufs, der zu be-

achtenden Aspekte und der zu erfüllenden Pflichten

kann dies in diesem Kapitel nur grob skizziert werden.

Zur konkreten Umsetzung dieses Vorgehens wird Her-

stellern der Leitfaden ›Anwendung des Geräte- und Pro-

duktsicherheitsgesetzes‹ empfohlen (Barth u.a. 2005).

Neben einer Einführung in das Geräte- und Produktsi-

cherheitsgesetz finden sich hier

– die verschiedenen Handlungsanlässe zur Anwendung

des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes mit einer

Klärung der Verantwortlichkeiten und der jeweils zu

beachtenden Pflichten und Anforderungen,

– eine ausführliche Beschreibung des Projektablaufs und

der in den einzelnen Phasen und Schritten zu beach-

tenden Fragen von Sicherheit und Gesundheitsschutz,

4 Vorgehen bei Entwicklung und Bau
von Maschinen

Abb. 4

Phasen des Projektablaufs

Produktentwicklung
– Planen
– Konzipieren
– Entwerfen
– Ausarbeiten

Arbeitsplanung und
-vorbereitung

Fertigung

Vertrieb

Lieferung
Montage
Probelauf

Einweisung
Abnahme

Problemlösung

Instandhaltung

Rücknahme
Entsorgung



– eine Handlungsanleitung, in der der Anwender

des Leitfadens geführt wird, wie er ausgehend von

seiner bisherigen ›guten Praxis‹ und unter seinen

betrieblichen Rahmenbedingungen, angepasst an

den konkreten Handlungsanlass systematisch

und zielgerichtet vorgehen kann,

– zahlreiche Unterstützungsmodule, die Informatio-

nen und Hilfestellung für die Einordnung der Ma-

schine nach dem Geräte- und Produktsicherheits-

gesetz mit Ableitung der Anforderungen, für die

Gefahrenermittlung, die Ergreifung von Gestal-

tungsmaßnahmen, die Beratung und Vergabe von

Leistungen bis hin zur Dokumentation und Kenn-

zeichnung liefern,

– Formulare, mit deren Hilfe der Projektablauf, die

zu beachtenden Fragestellungen von Sicherheit

und Gesundheitsschutz und die in den einzelnen

Schritten erzielten Ergebnisse begleitend doku-

mentiert werden können.

Schritte zum Vorgehen Im Folgenden sind Hinweise

zum Vorgehen zusammengestellt, wie der Hersteller

die Entwicklung und den Bau der Maschine rationell

und effektiv planen, durchführen und dabei alle er-

forderlichen Aspekte von Sicherheit und Gesund-

heitsschutz in die Phasen und Schritte der Entwick-

lung und dem Bau der Maschine einbeziehen kann.

Wie detailliert dabei vorgegangen wird, hängt im

konkreten Fall vom Komplexitätsgrad der Maschine

und der eingesetzten Technologien, aber auch von

der Betriebsgröße und den betrieblichen Strukturen

ab.

1. Schritt
Definieren des Projekts
Die Maschine, um die es geht, sollte zu Beginn des

Projekts in ihren wesentlichen Leistungsmerkmalen

(vor allem Zielsetzungen, vorgesehene Betreiber

und Benutzer) beschrieben werden.

2. Schritt
Bestimmen eines Projektkoordinators
Mit dem Herstellen oder auch nur Aufarbeiten von

Maschinen sind häufig komplexe Vorgänge verbun-

den, bei denen verschiedene interne und oft auch

externe Funktionsträger (z.B. Dienstleister, Prüfungs-

und Zertifizierungsstellen) beteiligt sind. In der Pra-

xis hat sich gezeigt, dass gerade auch in kleineren

Unternehmen ein Projektkoordinator eine effektive

und termingerechte Abwicklung sichern kann.

Der Projektkoordinator hat die Aufgabe, die ver-

schiedenen Spezialisten gezielt entsprechend dem

geplanten Ablauf und des aktuellen Bedarfs zusam-

menzuführen und ist der zentrale Ansprechpartner

für alle innerbetrieblichen und externen Projektbetei-

ligten. Er ist damit eher Generalist und muss die

Maschine nicht unbedingt im Detail kennen. Er sollte

sowohl die formale Durchsetzungskompetenz im

Unternehmen als auch Erfahrung im Projektmana-

gement, bei der Koordination der Zusammenarbeit

verschiedener Funktionsträger und Experten unter-

schiedlicher Fachrichtungen sowie bei der Modera-

tion von Arbeitsgruppen haben.

Die Durchführung der weiteren Vorgehensschritte

kann bereits dem Projektkoordinator übertragen

werden.
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3. Schritt
Festlegen des Projektablaufs
Für den konkreten Fall sind die erforderlichen Pha-

sen und Schritte des Projektablaufs festzulegen.

Den Schritten des Projektablaufs sind die dort je-

weils einzubeziehenden Aspekte von Sicherheit und

Gesundheitsschutz zuzuordnen. Dem Anwender

des o.g. Leitfadens steht hierfür ein Musterprojekt-

ablauf zur Verfügung, der an den konkreten Anwen-

dungsfall und die bewährte betriebliche Praxis ange-

passt werden kann.

Zielgerichtete Optimierung In Zeiten extrem ver-

kürzter Entwicklungszeiten ist es von besonderer

Bedeutung, möglichst zielgerichtet nur in erfolgver-

sprechende Ansätze zu investieren und Fehlversu-

che, Zusatzaufwand, Nachbesserungen auch bezüg-

lich Sicherheit und Gesundheitsschutz möglichst

frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Um dies

sicherzustellen, ist der erreichte Entwicklungsstand

immer wieder daraufhin zu prüfen, ob die gesteck-

ten Ziele erreicht und Risiken vermieden werden

können (vgl. Kapitel 2). In jeder Phase des Projekt-

ablaufs sind daher zwei verschiedene Arten von Ar-

beitsschritten im Wechsel durchzuführen (vgl. Abbil-

dung 3):

Abb. 5

Iterativer Entwicklungs-

prozess

Ableiten von Anforderungen

Prüfen der Gestaltungslösungen

Analyse und Bewertung
von Gefahren

Kreatives Entwickeln
von Gestaltungslösungen
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Arbeitsschritte der Kreation, Gestaltung, Optimie-

rung In jeder Phase des Projektablaufs wird zu-

nächst kreativ gestaltet, weiterentwickelt oder opti-

miert. Es werden ggf. verschiedene Lösungsansätze

entwickelt, zunächst ohne sie zu bewerten. Das ge-

schieht durch sicherheits- und gesundheitsgerech-

tes Konstruieren und Gestalten, konstruktives Besei-

tigen von Unfall- und Gesundheitsgefahren sowie

Ergreifen sonstiger sicherheitstechnischer Maßnah-

men. Dabei sind unter Berücksichtigung der Analyse-

Ergebnisse des bisherigen Entwicklungsstands

sowie von Vorschriften und ggf. unter Zuhilfenahme

von Normen auch Ansätze unter der Fragestellung

zu entwi-ckeln und zu optimieren, wie Sicherheit

und Gesundheitsschutz der Maschine erreicht wer-

den kann. Ergebnis dieses Teilprozesses ist eine An-

zahl unterschiedlicher Lösungsvarianten.

Arbeitsschritte der Analyse, Beurteilung, Auswahl

Anschließend müssen diese Lösungsvarianten unter

Berücksichtigung von Aspekten der Sicherheit und

des Gesundheitsschutzes geprüft werden. Alle mög-

lichen von der Maschine ausgehenden Unfall- und

Gesundheitsgefahren sind zu ermitteln und das

damit verbundene Risiko für Leben und Gesundheit

der Benutzer und Dritter abzuschätzen. Weiter ist je-

weils zu prüfen, welche Verordnungen zum Geräte-

und Produktsicherheitsgesetz und zu weiteren Vor-

schriften zu beachten sind und welche Anforderun-

gen sich hieraus ergeben, da hier im Laufe der Ent-

wicklung Änderungen eintreten können. Auf dieser

Basis wird eine Auswahl zielführender Lösungsva-

rianten getroffen bzw. über den Handlungsbedarf

zur Risikominimierung entschieden.

Wenn die Aspekte von Sicherheit und Gesundheits-

schutz im Wechselspiel dieser Arbeitsschritte Beach-

tung finden, sind Unfall- und Gesundheitsgefahren

(neben anderen Schwachstellen) frühzeitig erkenn-

bar und durch geeignete Gestaltungsmaßnahmen

vorbeugend vermeidbar (Prävention) sowie die Ent-

stehung eines sicheren und gesundheitsgerechten

technischen Arbeitsmittels und die Erfüllung der for-

malen Anforderungen des Geräte- und Produktsi-

cherheitsgesetzes erreichbar.

4. Schritt
Beteiligung weiterer Funktionsträger und
Experten
Die Beteiligung von betrieblichen Funktionsträgern

bis hin zu externen Experten von der Projektplanung

an ist aus verschiedenen Gründen ratsam bzw. er-

forderlich:

– Im Laufe von Planung, Entwicklung und Bau der

Maschine sind die verschiedensten Fragestellun-

gen, Aspekte und Probleme zu beachten. Damit

hier nichts Wichtiges übersehen und zu spät er-

kannt wird, ist es hilfreich, wenn fachkompetente

Funktionsträger prozessbegleitend mitdenken

und ihre Fachkompetenz in den Entwicklungspro-

zess einbringen können.

– Der Entwicklungsprozess erfordert eine Gesamt-

optimierung unter gemeinsamer Berücksichti-

gung aller wesentlichen Zielsetzungen. Dieses

komplexe Geschehen ist aller Erfahrung nach am

besten zu bewältigen, wenn jedes Zielfeld (z.B.

Sicherheit und Gesundheitsschutz) durch einen

entsprechend kompetenten Funktionsträger abge-

deckt und vertreten wird.

– Während des Projektablaufs durchläuft die sich
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entwickelnde Maschine häufig verschiedene Ver-

antwortungsbereiche. Um Fehler zu vermeiden,

müssen die jeweiligen Verantwortungsträger über

die wesentlichen Anforderungen, Festlegungen

und Regelungen informiert sein und diese mög-

lichst mitgestalten können.

Vermeiden von Zuständigkeitshäufungen Es sollte

vermieden werden, dass eine Person mehrere Ziel-

felder vertritt. Sonst besteht vor allem bei Zielkon-

flikten die Gefahr, dass ›nebenbei mit übernommene‹

Aspekte im Laufe des Prozesses ›wegrutschen‹ und

unbeachtet bleiben. Das kann weitreichende Folgen

haben wie z. B. teure Nachbesserungen. Für kleinere

Unternehmen ist das in vielen Fällen kaum realisier-

bar. Um so mehr sollte hier erwogen werden, für be-

stimmte Fragestellungen externe Experten einzube-

ziehen.

Einbeziehen von Arbeitsschutzexperten Bezüglich

Sicherheit und Gesundheitsschutz und den rechtli-

chen Anforderungen sind Konstrukteure nicht selten

überfordert, wie die folgende Aussage eines leiten-

den Konstrukteurs zeigt: »Der Konstrukteur ist nicht

in der Lage spezifische Arbeitsschutzprobleme zu

erkennen ... So plant er auch z.B. keine Maßnahmen

um Lärm zu vermeiden.« Es hat sich als sinnvoll

und effizient erwiesen, insbesondere bei Arbeits-

schritten der Analyse, Bewertung und Auswahl be-

triebliche (oder auch überbetriebliche) Arbeits-

schutzexperten prozessbegleitend mit einzubezie-

hen, vor allem die Fachkraft für Arbeitssicherheit

und ggf. den Betriebsarzt, auch wenn diese Aufga-

ben an einen überbetrieblichen Dienst vergeben

worden sind.

Einbeziehen externer Experten Insbesondere in

kleinen Unternehmen stehen in der Regel nicht für

alle Aspekte kompetente Funktionsträger zur Verfü-

gung. In solchen Fällen ist zu bedenken, inwieweit

an entscheidenden Stellen des Projektablaufs ex-

terne Berater hinzugezogen werden können, um

Fehler und das Übersehen von Risiken und Anforde-

rungen möglichst frühzeitig zu vermeiden. Das gilt

vor allem auch für das komplexe Feld von Sicherheit

und Gesundheitsschutz.10 Es besteht darüber hinaus

die Möglichkeit, bestimmte Leistungen wie z.B. die

Erstellung und Zusammenstellung der technischen

Dokumentation an kompetente externe Dienstleis-

tungsunternehmen zu vergeben.

Informationsaustausch sichern Möglichst alle ver-

antwortlichen Funktionsträger und Experten sollten

an Projektbesprechungen teilnehmen, in denen Zu-

ständigkeiten und Aufgaben abgestimmt, Termine

festgelegt und alle wichtigen Informationen ausge-

tauscht werden. Es ist anzuraten, hier auch einen

Arbeitsschutzexperten zu integrieren, um strittige

Fragen von Sicherheit und Gesundheitsschutz zu

klären und zu gewährleisten, dass die Anforderun-

gen prozessbegleitend und effizient erfüllt werden.

10 Auskunft geben hier die Aufsichtspersonen der zuständigen Berufsgenossenschaft und des Staatlichen Amtes für
Arbeitsschutz, aber auch die Fachausschüsse der Berufsgenossenschaften oder die zugelassenen Prüf- und Zertifizie-
rungsstellen nach GPSG. Die Industrie- und Handelskammern führen eine Datenbank z. B. mit Dienstleistungsunter-
nehmen (für technische Dokumentation usw.).
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5. Schritt
Überwachung
Durch eine entsprechende Begleitung und Überwa-

chung ist vor allem sicherzustellen, dass

– die Arbeitsschritte vollständig und in der richtigen

Reihenfolge (ggf. mit erforderlichen Iterations-

schleifen zur Optimierung) durchgeführt werden,

– bei den jeweiligen Arbeitsschritten alle vorgesehe-

nen betrieblichen Funktionsträger sowie ggf. ex-

terne Berater, Experten und Dienstleistungsunter-

nehmen einbezogen sind,

– die in die Arbeitsschritte zu integrierenden

Aspekte von Sicherheit und Gesundheitsschutz

umfassend berücksichtigt werden, insbesondere

bei der Analyse und Beurteilung des jeweiligen

Entwicklungsstands sowie bei der Entscheidungs-

findung,

– die für die technische Dokumentation erforderli-

chen Daten und Informationen prozessbegleitend

festgehalten und zusammengetragen werden.

Begleitende Dokumentation Der Projektverlauf und

die in den einzelnen Schritten erzielten Ergebnisse

sollten fortlaufend dokumentiert werden. Bezüglich

den Fragen von Sicherheit und Gesundheitsschutz

und den formalen Anforderungen gemäß Geräte-

und Produktsicherheitsgesetz sind insbesondere die

ermittelten Unfall- und Gesundheitsgefahren, die

Einordnung der Maschine nach Geräte- und Produkt-

sicherheitsgesetz und seinen Verordnungen, die Maß-

nahmen zur Beseitigung der Unfall- und Gesund-

heitsgefahren und die angewandten Normen und

technischen Spezifikationen 11 zusammenzutragen.

Damit wird zum einen eine frühzeitige Beseitigung

von Unfall- und Gesundheitsgefahren durch sicher-

heitstechnische Gestaltungsmaßnahmen erreicht.

Zum anderen kann die gemäß 9. GPSGV für Ma-

schinen geforderte technische Dokumentation auf

einfache Weise zusammengestellt werden.

Ausschöpfen der Erfahrungen des Benutzers

In den Phasen des Produktentstehungsprozesses

können die Erfahrungen der Betreiber und Benutzer

mit bereits in Betrieb genommenen Vorläufermodel-

len genutzt und Anforderungen potenzieller Betrei-

ber berücksichtigt werden. Das ermöglicht es, eine

bedarfsgerechte, an die Bedingungen der Betreiber

angepasste Entwicklung der Maschine vornehmen

zu können und dabei mögliche bzw. bereits in ähnli-

cher Form an Vorläufermodellen festgestellte Unfall-

und Gesundheitsgefahren zu berücksichtigen. In

Kapitel 3 wurden verschiedene Ablaufschnittstellen

beschrieben, die hierfür genutzt werden können.

Dabei kommt es darauf an, nicht nur die Unter-

nehmer und Führungskräfte, sondern vor allem die

Einrichter, Benutzer und Instandhalter, die mit den

Maschinen selbst umgehen, nach ihren Erfahrungen

mit der Maschine zu befragen. Hier eignen sich ein-

fache Checklisten oder Leitfragen wie die rechts ab-

gedruckten, mit denen die Funktionsträger des Her-

stellers, die mit Kunden Kontakt haben (vor allem

Vertreter, Monteure, Einweiser, Qualifizierer oder In-

standhalter), die Maschinenbenutzer befragen kön-

nen. Eine wirksame Alternative oder Ergänzung ist

eine gemeinsame Besprechung der Funktionsträger

mit Kundenkontakt und den Entwicklern und Kons-

trukteuren, in der alle Erfahrungen und Informatio-

nen über Gefahren, Belastungen, Anforderungen

und Vorschläge zusammengetragen werden. Durch

Organisation von Informationswegen ist zu gewähr-

11 Technische Spezifikationen sind
z.B. VDI- oder VDE-Richtlinien
und weitere technische Regeln
(siehe auch Verzeichnis Maschi-
nen im Kapitel 6).
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leisten, dass die Erfahrungen der Betreiber tatsäch-

lich die zuständigen Entwickler und Konstrukteure

erreichen.

Die Ergebnisse können sowohl zusätzliche Hin-

weise für die Gefahrenermittlung und Risikobewer-

tung liefern als auch bei der Erstellung des Anforde-

rungskatalogs (Pflichtenheft) zum Ergreifen sicher-

heitstechnischer Maßnahmen oder der Erstellung

der Betriebsanleitung genutzt werden. Das betrifft

insbesondere die Bedingungen der betrieblichen

Praxis wie auftretende Störungen, ihre Beseitigung,

Durchführung von Inspektions-, Wartungs- und

Instandsetzungsmaßnahmen, Probleme der Hand-

habung bis hin zu Belastungen durch das Tragen

persönlicher Schutzausrüstungen.

Die bisher genannten Hinweise zum Vorgehen des

Herstellers bei Entwicklung und Bau von Maschinen

werden in dem Leitfaden handlungsorientiert ver-

tieft und durch zahlreiche weitere methodische Hin-

weise ergänzt.

– Wie kommen Sie mit der Maschine zurecht?

– Bei welchen Arbeiten/Tätigkeiten treten Probleme auf? Welche Probleme

sind das?

– Welche Betriebsstörungen treten auf? Wie werden diese beseitigt?

– Welche Arbeiten/Tätigkeiten an der Maschine machen Sie ungern?

Warum?

– Hat es bei der Arbeit an der Maschine schon einmal gefährliche Situatio-

nen oder gar Unfälle gegeben? Bei welcher Tätigkeit trat die gefährliche

Situation auf? Was war das Gefährliche daran?

– Welche Tätigkeiten empfinden Sie als belastend oder anstrengend?

Welche Beschwerden haben Sie durch die Benutzung?

– Haben Sie Vorschläge und Wünsche, wie man die Maschine und die

Arbeit an der Maschine verbessern kann?

Leitfragen an Maschinenbenutzer
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Wer eine Maschine zur Benutzung bereitstellen will,

führt in der Regel Arbeitsschritte aus, wie sie in Ab-

bildung 6 skizziert sind, egal ob ein solcher Ablauf

im Unternehmen formal-schriftlich geregelt oder in-

formell bewährte Praxis ist.

Kennzeichnend für diesen Ablauf ist, dass die Ar-

beitsschritte der Auswahl und Beschaffung der

Maschine parallel zu den Arbeitsschritten der be-

trieblichen Arbeitsgestaltung zur Benutzung der Ma-

schine durchzuführen sind, um eine Abstimmung

im Sinne der Abbildung (siehe Seite 21) zu erreichen.

Es geht nun darum, die in Kapitel 2 dargestellten

Pflichten des Betreibers möglichst effektiv in diesen

Handlungsablauf zu integrieren und dabei soweit

möglich die Schnittstellen zum Hersteller bzw. Liefe-

ranten (siehe Kapitel 3) zu nutzen. Fehler und Risi-

ken für Leben und Gesundheit der Benutzer sind

möglichst früh zu erkennen und durch geeignete

Entscheidungen und Maßnahmen zu vermeiden.

Um auf diesem Wege effiziente, sichere und ge-

sundheitsgerechte Arbeitsbedingungen zu erreichen,

müssen auf die Arbeitsschritte der ›Analyse, Beur-

teilung und Auswahl‹ immer wieder solche der

›Kreation, Gestaltung, Optimierung‹ folgen (vgl. Ab-

bildung 5):

– In den Arbeitsschritten der ›Analyse, Beurteilung,

Auswahl‹ sind zunächst mögliche Unfall- und Ge-

5 Vorgehen bei Auswahl und
Bereitstellung von Maschinen

Problemanalyse, Bedarfsermittlung, Anforderungsbeschreibung

Marktsondierung,
Ausschreibung,

Anfrage
(Beratung durch Experten,

Hersteller, Händler)

Abschätzung des
Gestaltungsbedarfs

Analyse und Bewertung
der Angebote, Hersteller,

Vorauswahl

Arbeitsgestaltung
Vertragsverhandlungen,

Abschluss,
Bestellung

Umsetzung der Gestaltung
(Einführungsprozess)

Lieferung, Montage,
Probelauf,

Einweisung,
Abnahme

Wirkungskontrolle

Optimierung, Weiterentwicklung, Nutzung, Instandhaltung

Außerbetriebnahme

Abb. 6

Projektablauf bei Auswahl

und Bereitstellung von

Maschinen
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sundheitsgefährdungen bei der Benutzung der

Maschine zu ermitteln und das damit verbundene

Risiko zu beurteilen. Die Ermittlung der Quellen

und Ursachen, die den Unfall- und Gesundheits-

gefährdungen zugrunde liegen, gibt erste Hinweise

auf mögliche Maßnahmenansätze. Entscheidun-

gen sind unter Berücksichtigung der Ergebnisse

dieser Analyse und Beurteilung zu treffen.

– In den Arbeitsschritten der ›Kreation, Gestaltung,

Optimierung‹ geht es darum, die ermittelten Un-

fall- und Gesundheitsgefährdungen durch gestal-

terisches Beseitigen der Ursachen (Ansetzen an

den Quellen) zu vermeiden.

Die Arbeitsschritte des oben skizzierten Projektab-

laufs (vgl. Abbildung 6) sind in der handlungsorie-

nierten Mustercheckliste ab Seite 34 als Muster-

checkliste beschrieben. Dabei sind Arbeitsschritte

der ›Kreation, Gestaltung, Optimierung‹ mit einem -

-Zeichen und Arbeitsschritte der ›Analyse, Beurtei-

lung, Auswahl‹ mit einem -Zeichen gekennzeich-

net. Den einzelnen Arbeitsschritten sind durch ein

� -Zeichen markiert Fragen zu Aspekten der Sicher-

heit und des Gesundheitsschutzes zugeordnet.

Von der Beschaffung einer Maschine sind je nach

Investitionsvolumen und Bedeutung für den Betrieb

auch in kleinen Unternehmen verschiedene betrieb-

liche Funktionsträger betroffen. Neben den Ent-

scheidungsträgern (Unternehmer, Geschäftsführung)

können das u.a. sein:

– Projektabteilung, Projektleitung

– Beschaffung, Einkauf (auch bezüglich erforderli-

chen Betriebs- und Arbeitsmaterials sowie Ersatz-

teile)

– Arbeitsplaner, Arbeitsvorbereiter

– Führungskräfte des betreffenden Betriebsbereichs,

ggf. auch angrenzender Bereiche (Abteilungs-,

Gruppenleiter, Schichtführer)

– Einrichter, Programmierer

– Beschäftigte, die an der Maschine arbeiten sollen

– Instandhalter, die für die Planung und Durchfüh-

rung der Instandhaltung an der Maschine zustän-

dig sind

– Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt

(ggf. durch externe überbetriebliche Dienste)

Hinzu kommen ggf. Externe wie:

– Hersteller, Händler

– Technologieberater, Ingenieurbüros, Experten

– Aufsichtspersonen der Berufsgenossenschaft, des

Staatlichen Amtes für Arbeitsschutz oder des

Staatlichen Umweltamtes

– Vertreter weitere Behörden.

Projektkoordinator Um sicherzustellen, dass alle

diese Wissens- und Erfahrungsträger ihre Kompe-

tenz effektiv bereits in der Planung einbringen und

damit spätere teure und wenig wirksame Korrektu-

ren und Nachbesserungen vermieden werden kön-

nen, sollte ein Projektkoordinator bestimmt werden,

der (mit Unterstützung der handlungsorientierten

Mustercheckliste ab Seite 34)

– die im konkreten Fall erforderlichen Arbeitsschritte

ermittelt,

– die in jeweiligen Arbeitsschritten auszuführenden

Aufgaben und zu beachtenden Aspekte feststellt,

– die Funktionsträger ermittelt, die für die einzelnen

Aufgaben zuständig sind,

– in Abstimmung mit den Funktionsträgern Termine

für die Erledigung der einzelnen Aufgaben plant,
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– gewährleistet, dass alle zu beachtenden Aspekte

und die dafür jeweils kompetenten Funktions-

träger in den einzelnen Arbeitsschritten einbezo-

gen werden,

– die Zusammenarbeit und den Informationsaus-

tausch durch Projektbesprechungen, Verteiler

usw. sicherstellt,

– die termingerechte Aufgabenerfüllung überwacht

– und den Beschaffungs- und Einführungsablauf

dokumentiert.

Beteiligung der Beschäftigten Erfahrungen haben

gezeigt, dass die Beschäftigten, die für die Arbeit

mit den Maschinen vorgesehen sind (vor allem Be-

nutzer, aber auch Einrichter, Programmierer, Instand-

halter), häufig wertvolle Hinweise zur Auswahl der

Maschine und effektiven, aber auch sicheren und ge-

sundheitsgerechten Arbeitsgestaltung geben können.

Voraussetzung hierfür ist, diese Personen bereits

in der Planung einer Beschaffung und Einführung

über dieses Vorhaben zu informieren, nach ihren

Erfahrungen und Vorschlägen zu befragen (vgl. sinn-

gemäß auch Randnotiz in Kapitel 4 zur Benutzerbe-

fragung) und sie bei der Detailgestaltung mit einzu-

beziehen. Das kann z.B. über eine Projekt- oder

Arbeitsgruppe geschehen. Wichtig ist hierbei, dass

den Beschäftigten durch die Mitwirkung keine Nach-

teile entstehen können, da sie sonst kritische As-

pekte wie z.B. erkannte Gefährdungen, Belastungen

oder Beschwerden zurückhalten. Hieraus können

gravierende Mängel mit später teuren und wenig

wirksamen Nachbesserungen entstehen. Soweit vor-

handen, ist hier die Beteiligung des Betriebs- bzw.

Personalrats von Vorteil.

Abgesehen von der Rechtspflicht zur Beteiligung

der Beschäftigten (siehe Kapitel 2) stößt zudem die

Einführung von Maschinen (aber auch anderer Ver-

änderungen im Betrieb) bei Beteiligung der Beschäf-

tigten auf erhöhte Akzeptanz. Motivation der Be-

schäftigten und Identifikation mit ihrer Arbeit und

ihrem Unternehmen werden gefördert. Die Einfüh-

rung verläuft reibungsloser. Wirtschaftlicher und

sicherer Betrieb auf hohem Qualitätsniveau sind

schneller erreichbar.

Unterstützung durch Fachkraft für Arbeitssicherheit

und Betriebsarzt Die Fachkraft für Arbeitssicher-

heit und der Betriebsarzt bzw. der die sicherheits-

fachliche und betriebsärztliche Betreuung wahrneh-

mende überbetriebliche Dienst haben nach dem

Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) die Aufgabe, den

Unternehmer in allen Fragen von Sicherheit und Ge-

sundheitsschutz zu beraten. Das gilt insbesondere

bei der Ermittlung und Beurteilung von Unfall- und

Gesundheitsgefährdungen, Ursachenanalyse, Ablei-

tung von Anforderungen an die auszuwählende Ma-

schine und die Arbeitsbedingungen sowie bei der

Ermittlung der im konkreten Fall zu beachtenden

Vorschriften. Voraussetzung ist, dass diese Experten

frühzeitig und systematisch in die Planungen einbe-

zogen werden. Der für Betriebe ab 20 Beschäftigte

erforderliche Arbeitsschutzausschuss ist eine gute

Möglichkeit, diese Aspekte zu beraten.

Beratung durch Aufsichtspersonen von Berufs-

genossenschaft und Staatlichem Amt für Arbeits-

schutz Die Aufsichtspersonen der Berufsgenos-

senschaft, bei der das Unternehmen Mitglied ist,

und des zuständigen Staatlichen Amtes für Arbeits-

schutz beraten den Betreiber auf Anfrage insbeson-

ASiG §§ 3, 6, 11
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dere zu Fragen anzuwendender Vorschriften, der

sich hieraus ergebenden Anforderungen und bei der

Prüfung, inwieweit die zur Realisierung geplante Lö-

sung diese Anforderungen erfüllt. Es ist ratsam, eine

solche Anfrage frühzeitig in der Planungsphase und

vor der Entscheidung über die Beschaffung zu stel-

len, um auch von dieser Seite später geforderte

Nachbesserungen zu vermeiden.

Beratung durch Hersteller Wie in Kapitel 3 bereits

ausgeführt, kann auch der Hersteller (oder auch sein

Vertragshändler) wertvolle Hinweise zu folgenden

Punkten geben:

– Welche Vorschriften sind beim Betrieb der Ma-

schine zu beachten (z. B. die speziellen Pflichten

und Anforderungen für überwachungsbedürftige

Anlagen)?

– Welche Anforderungen sind an den Betrieb zu

stellen?

– Wie sind diese Anforderungen durch geeignete

Lösungen zu realisieren?

Auf diesem Wege können Know-how und Erfahrun-

gen des Herstellers und seiner Kunden genutzt wer-

den. Hier ist natürlich zu beachten, dass der Her-

steller für diese Fragen nicht verantwortlich ist und

der Betreiber sich auf dessen Beratung nicht ohne

Absicherung verlassen sollte.

Zusatzleistungen des Herstellers Weiteres Know-

how und zusätzliche Erfahrung im Umgang mit der

Maschine kann genutzt und dadurch die unwirt-

schaftliche, häufig mit erhöhten Risiken verbundene

Einführungsphase beschleunigt werden, wenn mit

dem Hersteller vereinbart wird, dass dieser

– die Montage beim Betreiber vor Ort vornimmt 12,

– evtl. vereinbarte kundenspezifische Anpassungen

ggf. auch vor Ort vornimmt ,

– eine praxisnahe Einweisung durchführt,

– die Benutzer der Maschine schult,

– für Problemlösungen im Praxisbetrieb zur Verfü-

gung steht,

– die regelmäßige Prüfung (Inspektion) und War-

tung der Maschine übernimmt.

12 In diesen Fällen bleibt der Hersteller für die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz gemäß Geräte-
und Produktsicherheitsgesetz verantwortlich. Er muss nach Abschluss der Errichtungs- und Anpassungsarbeiten die
Konformität mit den Vorschriften prüfen, eine Konformitätserklärung abgeben, eine den Anforderungen entsprechende
Betriebsanleitung bereitstellen und die Maschine mit einen EC-Zeichen versehen. Dies sollte zusätzlich vertraglich fest-
gelegt werden.

Problemanalyse und Bedarfsermittlung
� Welche Unfall- und Gesundheitsgefährdungen

sind im bisherigen Betrieb des betrachteten Be-

reichs aufgetreten (Auswertung von Begehungen,

Befragungen, Erfahrungen, Unfällen, Erste-Hilfe-

Fällen, Beinahe-Unfällen, gefährlichen Situatio-

nen, Belastungen, Beschwerden, arbeitsmedizini-

schen Untersuchungen, Fehlzeiten, Fluktuation,

Störfälle usw.)?

� Auf welche technischen Quellen oder organisato-

rischen Ursachen sind diese Gefährdungen zu-

rückzuführen?

Handlungsorientierte Mustercheckliste zur Auswahl und Bereitstellung von Maschinen
mit Fragen zur Erfüllung der rechtlichen Anforderungen
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� Wie hoch ist das Unfall- und Erkrankungsrisiko

durch die festgelegten Gefährdungen?

Anforderungsbeschreibung (Pflichten-
heft)13

� Welche Anforderungen sind aufgrund der in der

Problemanalyse festgestellten Unfall- und Ge-

sundheitsgefährdungen und ihrer Quellen und

Ursachen an die Maschine zu stellen?

� Welche Anforderungen an die Maschine ergeben

sich aus den Schnittstellen zum Betrieb (siehe

Abbildung 2, Seite 18)?

� Welche Rechtsvorschriften und Regeln sind zu

beachten (hier vor allem die Betriebssicherheits-

verordnung, die jeweils zutreffenden Unfallverhü-

tungsvorschriften und die Regeln der Technik; 14

ggf. auch das GPSG, wenn die Maschine z.B. aus

Teilen verschiedener Hersteller zusammengefügt

oder wesentlich verändert werden soll, vgl. Kapi-

tel 4), und welche rechtliche Anforderungen wer-

den von diesen an die Maschine gestellt? 15

� Wie ist der aktuelle Stand der Technik und Sicher-

heitstechnik und welche Anforderungen ergeben

sich hieraus?

Marktsondierung, Ausschreibung,
Anfrage

� Welche besonders kritischen Aspekte zu Sicher-

heit und Gesundheitsschutz (z.B. Lärm, Einsatz

von Gefahrstoffen, Strahlung) sollten bereits bei

der Marktsondierung, Ausschreibung, Anfrage

abgefragt werden?

Information und Beratung durch
Hersteller und Experten

� Welche Fragen zu Auswahl und der sicheren und

gesundheitsgerechten Benutzung der Maschine

sind noch ungeklärt und bedürfen einer Klärung

(z.B. durch Experten wie Aufsichtspersonen von

Berufsgenossenschaft oder Amt für Arbeits-

schutz)?

� Welche Vorschriften und rechtlichen Anforderun-

gen (z.B. spezielle Prüfungen, Anforderungen an

überwachungsbedürftige Anlagen) sind für den

Betrieb der Maschine zu beachten?

� Welche Hinweise auf Unfall- und Gesundheitsge-

fährdungen bzw. Bedingungen eines sicheren

und gesundheitsgerechten Betriebs können Her-

steller und Experten geben (z.B. durch vorzeitige

Bereitstellung der Betriebsanleitung)?

Analyse und Bewertung der Angebote
und des Herstellers

� Erfüllt der Hersteller die an ihn gestellten rechtli-

chen Pflichten (u.a. Berücksichtigung von Sicher-

heit und Gesundheitsschutz in allen Phasen der

Entwicklung und des Baus der Maschine, sicher-

heits- und gesundheitsschutzintegriertes Quali-

tätsmanagementsystem, Mitlieferung einer um-

fassenden, aussagekräftigen Betriebsanleitung,

Beibringen der Konformitätserklärung, CE-Kenn-

zeichnung)?

13 Insbesondere in dieser Phase sollten kompetente Funktionsträger und Beschäftigte einbezogen werden, um Anforde-
rungen aus ihren Erfahrungen aufnehmen zu können.

14 Die Regeln der Technik sind u. a. Regeln der Unfallversicherungsträger (BGR-Regeln) sowie staatliche Regeln zu ver-
schiedenen Verordnungen wie z. B. zur Betriebssicherheit.

15 Erforderlichenfalls hier die Aufsichtspersonen der Berufsgenossenschaft und des Staatlichen Amts für Arbeitsschutz
befragen.
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� Welche Unfall- und Gesundheitsgefährdungen

(u. a. Lärm, Gefahrstoffe, Klima, mechanische

Gefährdungen) sind im Fall der Beschaffung und

Einführung einer bestimmten Maschine mit ihrer

Benutzung in den vorgesehenen Anwendungsfäl-

len und bei den verschiedenen Tätigkeiten (vor

allem Einrichtung, Gebrauch, Störungsbeseiti-

gung, Instandhaltungstätigkeiten) verbunden? 16

Abschätzung des Gestaltungsbedarfs
zur Einführung der Maschine in den
Betrieb (Bereitstellung)

� An welchen Ursachen/Quellen von Unfall- und

Gesundheitsgefährdungen, die bei der Problem-

analyse und Angebotsanalyse festgestellt wur-

den, ist anzusetzen, um die von diesen ausge-

henden Risiken zu beseitigen oder zu minimie-

ren? Wie hoch ist der Gestaltungsaufwand für

solche Schutzmaßnahmen?

� Welche (unterschiedlichen) Anforderungen stel-

len die zur Auswahl stehenden Maschinen an die

Gestaltung der Arbeitsbedingungen und techni-

schen Schnittstellen (siehe Gestaltungsschnitt-

stellen Seite 19 und Abbildung 3 auf Seite 21)?

Wie hoch ist der Gestaltungsaufwand?

� Welche Rechtsvorschriften und Regeln (insbe-

sondere BetrSichV, UVV, Regeln der Technik, ge-

sicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse,

Stand der Technik, ggf. GPSG), d.h. welche recht-

lichen Pflichten und Anforderungen sind beim

Betreiben der Maschine zu beachten? Wie hoch

ist der Aufwand zur Erfüllung der Anforderun-

gen?

� Welche Wartungs-, Prüfungs-, Inspektions- und

Instandsetzungsarbeiten fallen an bzw. sind vor-

geschrieben? Welche spezifischen Unfall- und

Gesundheitsgefährdungen gehen von diesen Ar-

beiten aus? Welcher Gestaltungs- und Organisa-

tionsaufwand ergibt sich hieraus?

� Welcher zusätzliche Gestaltungsbedarf ergibt

sich, wenn es sich bei der Maschine um eine

überwachungsbedürftige Anlage handelt?

� Welche Qualifikationen sind erforderlich, um die

Maschine sicher und gesundheitsgerecht benut-

zen zu können? Wie hoch ist der Personalbedarf

für eine sichere und gesundheitsgerechte Benut-

zung? Welcher Qualifizierungsbedarf ergibt sich

hieraus?

� Welche zusätzlichen Pflichten und Anforderun-

gen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsge-

setz sind zu erfüllen, wenn eine vorhandene oder

neue Maschine z.B. durch Funktionserweiterung

wesentlich verändert, die Maschine vom Betrei-

ber aus verschiedenen Teilen zusammengefügt

(auch wenn dies nur durch eine Steuerung ge-

schieht) oder die Maschine vom Betreiber ganz

im Eigenbau hergestellt werden soll (siehe Ka-

pitel 4)?

Vorauswahl geeignet erscheinender
Lösungen

� Kann eine sichere und gesundheitsgerechte Be-

nutzung einer angebotenen Maschine bei ent-

sprechender Arbeitsgestaltung überhaupt ge-

währleistet werden? 17

� Mit welchem Angebot ist bei entsprechender Ge-

staltung eine möglichst sichere und gesundheits-

gerechte Benutzung der Maschine (auch bei be-

sonderen Tätigkeiten wie Störungsbeseitigungen,

Instandhaltung) erreichbar?

16 Zur Prüfung die Betriebsanleitung
und ggf. weitere Unterlagen des
Herstellers anfordern.

17 Bei Verneinung muss ggf. mit
Hilfe von Experten nach Alterna-
tivlösungen gesucht werden, mit
denen Sicherheit und Gesund-
heitsschutz erreicht werden
kann.
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Vertragsverhandlungen, Vertrags-
abschluss, Bestellung

� Welche Anforderungen der Sicherheit und des

Gesundheitsschutzes sind in den Vertrag aufzu-

nehmen?

� Wie können Lieferung, Montage, Probelauf, Ein-

weisung und Schulung unter Berücksichtigung

der betrieblichen Abläufe und Bedingungen si-

cher und gesundheitsgerecht gestaltet werden

(z.B. durch einen Koordinator)?

� Ist mit der Beschaffung ein Wartungsvertrag ver-

bunden? Welche Regelungen sind zu treffen,

damit die Instandhaltungsarbeiten für beide Sei-

ten sicher und gesundheitsgerecht ausgeführt

werden können (z.B. durch einen Koordinator)?

Prüfung der Auftragsbestätigung
� Entspricht der zugesagte Leistungsumfang den

vertraglich festgeschriebenen und den rechtlich

festgelegten Anforderungen?

� Sind aus dem zugesagten Leistungsumfang

mögliche Unfall- und Gesundheitsgefährdungen

erkennbar?

Gestaltung zur Integration der Maschine
in den Betrieb (Arbeitsgestaltung) 18

� Welche konkreten Gestaltungsanforderungen an

die Arbeitsbedingungen und technische Schnitt-

stellen sind aufgrund der Auswahl der Maschine

und der betrieblichen Rahmenbedingungen um-

zusetzen, um den Schutz von Leben und Ge-

sundheit der Beschäftigten zu erreichen (Beach-

tung aller Aspekte der Arbeit, insbesondere der

Gestaltungsschnittstellen, vgl. Seite 19)?

� Welche technischen Maßnahmen sind zu treffen,

um verbleibende Unfall- und Erkrankungsgefah-

ren möglichst nah an der Quelle zu vermeiden

(bei Änderung, Verkettung etc. GSG beachten)?

Welche weiteren technischen Schutzmaßnahmen

sind zu treffen?

� Wie ist der Arbeitsablauf organisatorisch (auch in

Abstimmung mit benachbarten Schnittstellenberei-

chen) sicher und gesundheitsgerecht zu gestalten?

� Welches Personal soll die Maschine benutzen?

Wer soll/darf welche Tätigkeiten ausführen? Wie

ist das Personal für diese Aufgaben zu qualifizie-

ren, dass sie diese insbesondere in der Einfüh-

rungsphase sicher und gesundheitsgerecht wahr-

nehmen können?

� Welche Instandhaltungsarbeiten (Wartungen, Prü-

fungen, Inspektionen, Störungsbeseitigungen, In-

standsetzungen) sind vor dem Hintergrund der

Nutzungsanforderungen, nach den Herstelleran-

gaben und aufgrund der Gefährdungsbeurteilung

mit welchen Fristen auszuführen, so dass jederzeit

und über die gesamte Lebenszeit der Maschine

Sicherheit und Gesundheitsschutz gewährleistet

ist? 19 Welche Qualifikationsanforderungen sind

für die verschiedenen Instandhaltungsaufgaben

erforderlich?

� Wie sind die anfallenden Instandhaltungsarbeiten

sowie die Ersatzteil- und Betriebsmittelbereitstel-

lung zu organisieren? Wer ist für ihre Veranlas-

sung und wer für ihre Durchführung zuständig?

� Welche Informationen sind für die sichere und ge-

sundheitsgerechte Benutzung der Maschine erfor-

derlich (verbleibende Restrisiken und Maßnah-

men der Benutzer zur Vermeidung von Unfall-

und Erkrankungsgefahren, Verhalten in Notsitua-

tionen)?

18 In dieser Phase ist die Beteiligung
z.B. der Beschäftigten (zukünf-
tige Benutzer), der Fachkraft für
Arbeitssicherheit, des Betriebs-
arztes und weiterer Arbeitsschutz-
experten von besonderer Bedeu-
tung.

19 Generell sind ungeplante und
störungsbedingte Instandhal-
tungsmaßnahmen möglichst zu-
gunsten vorbeugender und ge-
planter Instandhaltungsmaßnah-
men zu vermeiden, da erstere
nicht nur zu unkalkulierbaren
Maschinenausfällen (meist bei
hohem Produktionsdruck), son-
dern auch zu extrem hohen
Unfall- und Erkrankungsrisiken
führen.
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� Wie und mit welchen Inhalten (z.B. Arbeitsab-

läufe, Gefährdungshinweise und ihre Vermei-

dung) sollen die Betriebsanweisungen erstellt

werden? Wo sind diese bereitzustellen und wie

zu aktualisieren?

� Wie sind die bei der Inbetriebnahme der Ma-

schine durchzuführenden und die regelmäßigen

Unterweisungen durchzuführen und so zu orga-

nisieren, dass ihre Durchführung sichergestellt

ist, festgestellte Defizite festgehalten und Maß-

nahmen zu ihrer Beseitigung umgesetzt werden?

� Wie sind die technischen, organisatorischen und

personellen Maßnahmen insgesamt so aufeinan-

der abzustimmen, dass Sicherheit und Gesund-

heitsschutz bei der Benutzung der Maschine (und

anderen betrieblichen Vorgängen) gewährleistet ist?

Überprüfung der Gestaltung
� Welche Unfall- und Gesundheitsgefährdungen

können mit der Benutzung der Maschine verbun-

den sein, wenn die Gestaltungsanforderungen in

vorgesehener Weise umgesetzt werden (voraus-

schauende Beurteilung der Arbeitsbedingungen)?

Welche Ursachen und Quellen liegen den festge-

stellten möglichen Gefährdungen zugrunde?

� Sollten die Gestaltungsanforderungen und die vor-

gesehenen Maßnahmen vor dem Hintergrund die-

ser Analyse verändert werden, um einen sicheren

und gesundheitsgerechten Betrieb zu erreichen?

Lieferung, Montage, Probelauf,
Einweisung, Schulung

� Mit welchen Unfall- und Gesundheitsgefahren ist

bei Transport und Montage der Maschine im Be-

trieb zu rechnen? Wie können Transport und

Montage sicher und gesundheitsgerecht durch-

geführt werden?

� Wie sind die einzelnen Maßnahmen und der par-

allel weiterlaufende Betrieb so aufeinander abzu-

stimmen, dass jederzeit Risiken für Leben und

Gesundheit für beide Seiten weitgehend auszu-

schließen sind (vor allem Bestimmung eines Ko-

ordinators, spezielle Ablaufregelungen)?

Abnahme
� Sind alle rechtlich-formalen und vertraglichen An-

forderungen und Leistungsmerkmale erfüllt (Mit-

lieferung einer umfassenden und aussagekräfti-

gen Betriebsanleitung, Konformitätserklärung,

CE-Kennzeichnung etc.)?

� Welche (zusätzlichen) Unfall- und Gesundheits-

gefährdungen sind seit der Montage und im Pro-

bebetrieb im Hinblick auf die vorgesehene Benut-

zung der Maschine erkennbar (sicherheitstechni-

sche Überprüfung)? Welche Ursachen/Quellen

liegen diesen Gefährdungen zugrunde? Welche

Schutzmaßnahmen (möglichst nah an der Quelle)

sind ergänzend zu treffen?

Umsetzung der Gestaltung
(Einführungsprozess)

� Wie sind die einzelnen Maßnahmen sicher und

gesundheitsgerecht zu terminieren und zu koor-

dinieren?

� Welche Spielräume (Zeit, Qualität, Maschinen-

auslastung, Störungsbeseitigung, Beratung) be-

nötigen die Benutzer, um sich in der Einführungs-

phase einzuarbeiten?

� Wie ist sichergestellt, dass insbesondere von den

Benutzern erkannte Unfall- und Gesundheitsge-
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fährdungen sowie sonstige Mängel gemeldet,

beraten und schnellstmöglich beseitigt werden

(erforderlichenfalls durch kurzfristige Betreuung

durch den Hersteller)?

� Welche Hinweise auf mögliche gefährliche und

belastende Situationen und Ergreifung von

Schutzmaßnahmen sind in die Betriebsanwei-

sung aufzunehmen?

Wirkungskontrolle, Controlling
� Sind die vorgesehenen Maßnahmen ordnungs-

gemäß durchgeführt worden? Ist aufgrund dieser

Maßnahmen eine sichere und gesundheitsge-

rechte Benutzung der Maschine im vorgesehenen

Betrieb dauerhaft gewährleistet?

� Welche (ggf. bisher nicht erkannte) Unfall- und

Gesundheitsgefährdungen zeigen sich im Betrieb

in den verschiedenen Betriebszuständen der Ma-

schine und bei den verschiedenen Tätigkeiten an

der Maschine (Begehung und Beurteilung der

Arbeitsbedingungen im Betrieb, Befragung der

Benutzer, Einrichter, Instandhalter und ggf. Pro-

grammierer)?

� Welche Risiken für Leben und Gesundheit der

Beschäftigten sind mit diesen Gefährdungen

verbunden?

� Welche technischen, organisatorischen oder

qualifikatorischen Ursachen liegen diesen

Gefährdungen zu Grunde?

Optimierung des Betriebs der Maschine,
Weiterentwicklung, Benutzung, Instand-
haltung

� Welche Maßnahmen sind zu ergreifen, um die

bei der Wirkungskontrolle festgestellten Gefähr-

dungen möglichst nah an der Quelle/Ursache zu

beseitigen bzw. zu minimieren?

� Welche Maßnahmen sind erforderlich bzw. sinn-

voll, um eine ständige Verbesserung der Arbeits-

bedingungen bzgl. Sicherheit und Gesundheits-

schutz zu erreichen?

� In welchen Abständen werden durch wen die

Arbeitsbedingungen bei der Benutzung der

Maschine fachkundig auf Unfall- und Gesund-

heitsgefahren überprüft?

� Wie werden Inspektionen und Wartungen sicher

und gesundheitsgerecht durchgeführt?

� Wie ist gewährleistet, dass die Maschine nach In-

standsetzungen oder Modernisierungen und vor

der Wiederinbetriebnahme auf ihren sicheren

und gesundheitsgerechten Zustand geprüft wird?

� Wie wird sichergestellt, dass insbesondere bei re-

lativ hohen Restrisiken die technische Entwicklung

(Stand der Technik) beobachtet wird, um eine

kontinuierliche Verbesserung zu erreichen (Her-

steller befragen)?

� Wie wird gewährleistet, dass bei Nutzungsände-

rungen die erforderlichen Maßnahmen zur siche-

ren und gesundheitsgerechten Arbeitsgestaltung

ergriffen werden?

Außerbetriebnahme
� Wie kann die Maschine in einen sicheren Still-

standszustand versetzt werden?

� Wie kann die Maschine sicher und gesundheits-

gerecht demontiert, abtransportiert und entsorgt

werden?



40



HE R S T E L L U N G U N D BE R E I T S T E L L U N G S I C H E R E R U N D G E S U N D H E I T S G E R E C H T E R MA S C H I N E N

41

Die im Folgenden genannten Vorschriften sind

sämtlich kostenlos über das Internet verfügbar:

– EU-Richtlinien: http://europa.eu.int/eur-lex/de/

consleg/index1.html

– Gesetze und Verordnungen: www.osha.de, Recht,

Staatliche Recht oder bundesrecht.juris.de/bundes

recht/GESAMT_index.html

AMBR Richtlinie des Rates vom 30. November

1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit und

Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmit-

teln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (89/655/

EWG) (Arbeitsmittel-Richtlinie) (ABl. EG Nr. L 393,

S. 13), geändert durch Richtlinie 95/63/EG des Rates

vom 5. Dezember 1995 (ABl. EG Nr. L 335, S. 28) und

Richtlinie 2001/45/EG des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 27. Juni 2001 (ABl. EG Nr. L 195,

S. 46)

ArbSchG Gesetz über die Durchführung von Maß-

nahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Be-

schäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz –

ArbSchG) vom 7. August 1996 (BGBl. I, S. 1246),

zuletzt geändert durch Artikel 2b des Gesetzes vom

23.4.2004 (BGBl. I, S. 602)

ASiG Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsinge-

nieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit

vom 12. Dezember 1973 (Arbeitssicherheitsgesetz –

ASiG) (BGBl. I, S. 1885), geändert durch § 70 des

Gesetzes vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965), zuletzt

geändert durch Artikel 178 V vom 25.11.2003

(BGBl. I, S. 2304)

BetrSichV Verordnung über Sicherheit und Ge-

sundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeits-

mitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über

Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger

Anlagen und über die Organisation des betrieblichen

Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung –

BetrSichV). Artikel 1 der Verordnung vom 27. Sep-

tember 2002 (BGBl. I S. 3777), zuletzt geändert

durch Artikel 22 des Gesetzes vom 6.1.2004

(BGBl. I, S. 2)

BetrVG Betriebsverfassungsgesetz vom 15. Januar

1972 (BGBl. I, S. 13), neugefasst durch Bekannt-

machung vom 25.9.2001 (BGBl. I. S. 2518); zuletzt

geändert durch Artikel 5 Nr. 2 des Gesetzes vom

18.5.2004 (BGBl. I, S. 974)

6 Verzeichnis wichtiger Vorschriften

http://www.osha.de
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/GESAMT_index.html
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/GESAMT_index.html
http://europa.eu.int/eur-lex/de/consleg/index1.html
http://europa.eu.int/eur-lex/de/consleg/index1.html
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BGB Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August

1896 (RGBl. 1896, S. 195), neugefasst durch Be-

kanntmachung vom 2.1.2002 I 42, 2909; 2003, 738;

zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 34 des Geset-

zes vom 5.5.2004 (BGBl. I, S. 718)

EMVG Gesetz über die elektromagnetische Ver-

träglichkeit von Geräten (EMVG) vom 9. November

1992 in der Neufassung vom 30. August 1995

(BGBl. I, S. 1119), zuletzt geändert durch Artikel 230

der Verordnung vom 25.11.2003 (BGBl. I, S. 2304)

GPSG Gesetz über technische Arbeitsmittel und

Verbraucherprodukte (Geräte- und Produktsicher-

heitsgesetz) vom 6.1.2004. (BGBl I 2004 2, S. 219)

1. GPSGV Erste Verordnung zum Geräte- und Pro-

duktsicherheitsgesetz (Verordnung über das Inver-

kehrbringen elektrischer Betriebsmittel zur Verwen-

dung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen –

1. GSGV) vom 11. Juni 1979 (BGBl. I, S. 629) in der

Fassung vom 28. September 1995 (BGBl. I, S. 1213),

zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom

6.1.2004 (BGBl. I 2, S. 219)

3. GPSGV Dritte Verordnung zum Geräte- und Pro-

duktsicherheitsgesetz (Maschinenlärminformations-

Verordnung – 3. GSGV) vom 18. Januar 1991 (BGBl. I,

S. 146) in der Fassung vom 12. Mai 1993 (BGBl. I,

S. 704), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Geset-

zes vom 6. 1.2004 (BGBl. I 2, S. 219)

9. GSGV Neunte Verordnung zum Geräte- und

Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung –

9. GSGV) vom 12. Mai 1993 (BGBl. I, S. 704) in der

Fassung vom 28. September 1995 (BGBl. I, S. 1213) ,

zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom

6. 1.2004 (BGBl. I 2, S. 219)

MRL Richtlinie des Rates vom 14. Juni 1989 zur

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglieds-

staaten für Maschinen (89/392/EWG) (Maschinen-

Richtlinie) (Abl. EG Nr. L 183, S. 9) mit Änderungs-

richtlinien (91/368/EWG), (93/44/EWG), (93/68/

EWG) (Abl. EG Nr. L 198, S. 16)

OWiG Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der

Fassung der Bekanntmachung vom 19.2.1987

(BGBl. I, S. 602), zuletzt geändert durch Art. 4

Abs. 53 des Gesetzes vom 5.5.2004 (BGBl. I, S. 718)

PersVG Personalvertretungsgesetze des Bundes

und der Länder

ProdHaftG Gesetz über die Haftung für fehlerhafte

Produkte (Produkthaftungsgesetz) vom 15. Dezem-

ber 1989 (BGBl. I 1989, S. 2198), zuletzt geändert

durch Art. 9 Abs. 3 des Gesetzes vom 19. 7.2002

(BGBl. I 2002, S. 2674)

RRL Richtlinie des Rates vom 12. Juni 1989 über

die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes

der Arbeitnehmer bei der Arbeit (89/391/EWG)

(Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz) (Abl. EG Nr. L 183,

S. 1), geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1882/2003

des Europäischen Parlaments und des Rates vom

29. September 2003 (Abl. EG Nr. L 284, S. 1)
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UVV/BGV/BGR Unfallverhütungsvorschriften und

Regeln der gewerblichen Berufsgenossenschaften

(VBG-Vorschriften)

www.hvbg.de/d/pages/praev/vorschr/bgvr/bgvr1.html

Normenverzeichnisse Maschinen (M) und elektri-

sche Betriebsmittel (E) Zusammenstellung harmo-

nisierter und nationaler Normen zum GPSG, die in

regelmäßigen Abständen aktualisiert wird sind kos-

tenlos im Internet verfügbar bei der Bundesanstalt

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin unter

www.baua.de/prax/geraete/verzeich.htm

http://www.baua.de/prax/geraete/verzeich.htm
http://www.hvbg.de/d/pages/praev/vorschr/bgvr/bgvr1.html


HE R S T E L L U N G U N D BE R E I T S T E L L U N G S I C H E R E R U N D G E S U N D H E I T S G E R E C H T E R MA S C H I N E N

44

Literatur

Barth, Chr.; Hamacher, W.; Wienhold, L.; Höhn, K.;

Lehder, G.: Leitfaden über die Anwendung des Ge-

räte- und Produktsicherheitsgesetzes. Bremerhaven:

Wirtschaftsverlag NW, 2006 (in Vorbereitung).

(Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz:

Sonderschrift, S 53).

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

(Hrsg.): Ratgeber zur Ermittlung gefährdungsbezo-

gener Arbeitsschutzmaßnahmen im Betrieb. 4. über-

arb. Aufl. Januar 2004 (Schriftenreihe der Bundes-

anstalt für Arbeitsschutz: Sonderschrift, S 42). Aus-

schließlich im Internet kostenlos downloadbar unter

www.baua.de, Themen A–Z, Gefährdungsbeurtei-

lung

DIN EN ISO 12100: Sicherheit von Maschinen:

Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze

– Teil 1: Grundsätzliche Terminologie, Methodologie.

Ausgabe April 2004

(Ersatz für DIN EN 292-1)

– Teil 2: Technische Leitsätze. Ausgabe April 2004

(Ersatz für DIN EN 292-2)

DIN EN 1050: Sicherheit von Maschinen: Leitsätze

zur Risikobeurteilung. Ausgabe Januar 1997

ISO 14121: Sicherheit von Maschinen: Leitsätze zur

Risikobeurteilung.

DIN EN 45 014: Allgemeine Kriterien für Konformi-

tätserklärungen von Anbietern. Ausgabe März 1998

Barz, N.; Grass, K.-H.; Kraft, H.: Gerätesicherheit.

Forkel: Wiesbaden, 2000 (Loseblattsammlung). –

ISBN 3771901804

Gruber, H.; Mierdel, B.: Leitfaden für die Gefähr-

dungs-/Belastungsanalyse. Hrsg.: Arbeitsgemein-

schaft der Metall-Berufsgenossenschaften. Bochum:

Technik & Information, 8. überarbeitete Auflage,

Ausgabe August 2006

Ostermann, H.-J.; Locquenghien, D. (Hrsg.): Weg-

weiser Maschinenrichtlinie. Loseblattsammlung.

Köln: Bundesanzeiger Verlag

Reudenbach, R.: Sichere Maschinen in Europa,

Verlag Technik & Information, Bochum:

– Teil 1: Europäische und nationale Rechtsgrund

lagen – Kurzinformation für Hersteller und Benut-

zer. 7. überarbeitete Auflage; Ausgabe Januar 2005

– Teil 2: Herstellung und Benutzung richtlinien-

konformer Maschinen – Ratgeber für die Praxis.

2. überarbeitete Auflage; Ausgabe Juli 2004

– Teil 3: Gefahrenanalyse gemäß EG-Maschinen-

Richtlinie – Anleitung für die praktische Durchfüh-

rung. 2. überarbeitete Auflage; Ausgabe Januar

2006

http://www.baua.de


Impressum

Herstellung und Bereitstellung sicherer und gesundheitsgerechter Maschinen

Bearbeiter:
Dipl.-Ing. Christof Barth
Systemkonzept – Gesellschaft für Systemforschung und Konzeptentwicklung mbH
Aachener Straße 68, 50674 Köln

Herausgeber: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1–25, D-44149 Dortmund-Dorstfeld
Telefon 0231.90 71-0 www.baua.de

Gestaltung: GUD – Helmut Schmidt, Braunschweig
Foto: Uwe Völkner – FOX-Fotoagentur, Lindlar/Köln
Herstellung: Lausitzer Druck- und Verlagshaus GmbH, Bautzen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger Zustimmung
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

4. aktualisierte Auflage, Dezember 2006
ISBN 3-88261-531-1

http://www.baua.de


ISBN 3-88261-531-1


